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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales 
  

14.06.2023                   

Verwaltungsausschuss 
  

21.06.2023                   

 
 
Betreff: 

Medienkonzept Schulen, Anschaffung von IT-Medienausstattung 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Mit dem DigitalPakt Schulen wurden den Schulträgern von Bund und Ländern für die IT-
Ausstattung insgesamt rund 465 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nach Information des 
Landes wurden den Schulträgern rund 297 Millionen Euro bewilligt. Dies entspricht einer Quote 
von rund 64 %. Zirka 168 Millionen Euro Fördermittel sind nach Informationen des Landes 
Niedersachsen noch verfügbar (Stand: 26.04.2023).  
 
Hiervon standen der Gemeinde Friedeburg für ihre drei Grundschulen insgesamt 172.854 Euro 
zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Erneuerung der IT-Infrastruktur an den 
vier Schulstandorten verplant. Die Maßnahme befindet sich zurzeit im Vergabeverfahren. Nach 
Fertigstellung verfügen alle Schulstandorte über ein zukunftssicheres und hoch performantes 
Kabelnetzwerk (IT-Infrastruktur). 
 
Wie in der letzten SchulA-Sitzung vorgestellt, sind für den Bereich der IT-Infrastruktur noch die 
sogenannten aktiven Netzwerkkomponenten zu beschaffen. Diese Geräte sind das Bindeglied 
zwischen den Endgeräten untereinander und für die Verbindung zum Internet. 
 
Außerdem sieht das gemeinsame Medienkonzept der Schulen eine Reihe von Anschaffungen 
vor, die bisher nur teilweise umgesetzt wurden, u. a.  mobile Klassensätze für Schülerinnen und 
Schüler sowie Endgeräte in den Klassenräumen. Über den Bestand und den Bedarf an Geräten 
wurde bereits in der Sitzung am 08.03.2023 berichtet. In Zusammenarbeit mit den Schulen 
wurde der Bestand und der Bedarf nochmals konkretisiert. Dabei wurden die jeweiligen 
Räumlichkeiten untersucht und konkret für jeden Raum eine detaillierte Sollanalyse 
durchgeführt. Hiervon in Abzug gebracht wurden die vorhanden Gerätschaften. Zur 
Kostenschätzung wurden aktuelle Preise zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind in den Anlagen 
1 und 2 zusammengefasst dargestellt. Anlage 1 enthält neben den in Blöcken 
zusammengefassten Bedarfen auch eine Übersicht über die verfügbaren Haushaltsmittel. Die 
Anlage 2 gibt technische Informationen über die geplanten Bedarfe.  
 
Das Land Niedersachsen teilt mit, dass Mittel aus dem DigitalPakt, die bis zum Ende der 
(zwischenzeitlich) verlängerten Antragsfrist (30.06.2023) nicht abgerufen wurden, anderen 
Trägern zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Verteilung der Mittel soll nach dem 
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sogenannten „Windhundverfahren“ erfolgen. Das Land führt hierzu folgendes aus: „Beim 
„Windhundverfahren“ gilt bei der Berücksichtigung von Anträgen das Datum des Eingangs und 
die Begrenzung des Budgets für einzelne Schulträger entfällt. Demnach können alle 
Schulträger – auch diejenigen, die ihr Budget bereits ausgeschöpft haben – Anträge stellen, 
solange noch Restmittel vorhanden sind.“  
 
Mit Blick auf das anstehende Windhundverfahren zum DigitalPakt sollte festgelegt werden, ob 
und wenn ja, in welchem Umfang für den vorliegenden Bedarf Haushaltsmittel eingesetzt und 
Anträge gestellt werden sollen. Seitens der Schulen wurden die Beschaffungen in Anlage 1 mit 
Prioritäten versehen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

- keine – 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Den in der Anlage 1 zur Drucksache Nr. 2023-57 dargestellten 
Beschaffungsmaßnahmen wird grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wird 
beauftragt, Mittel über den DigitalPakt Schulen zu beantragen und im Anschluss daran 
entsprechende Vergabeverfahren durchzuführen, soweit Haushaltsmittel verfügbar sind. 
 
Über darüberhinausgehende Beschaffungen, für die keine Mittel zur Verfügung stehen, 
ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2024 über die Bereitstellung 
weiterer Mittel zu entscheiden.  

 
 
 
 
 
 
Goetz 
 
Anlagenverzeichnis:  
Anlage 1 - Liste der Maßnahmen und Haushaltsmittel 
Anlage 2 - Detailplan Maßnahmen 
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